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Öffentliche Bekanntmachung vom 23.03.2022 

 

Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Einleitung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Arbeitstitel: “Hauptstraße/Urbacher Weg“ in Köln-Porz 

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 27. Januar 2022 unter anderem 
folgenden Beschluss gefasst: 

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach § 12 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
ein Bebauungsplanverfahren (vorhabenbezogener Bebauungsplan) für den Bereich begrenzt 
im Norden durch die Flächen des Krankenhauses, im Osten durch die Wohnbauflächen am 
Urbacher Weg sowie der Straße Sternenberger Hof, im Süden durch die Gebäude der 
Seniorenresidenz Curanum Köln am Rhein und im Westen durch Verkehrsflächen der 
Hauptstraße (Gemarkung Porz, Flur 2, Flurstück 3261 und rund 2.350 qm des Flurstücks 
2873) — Arbeitstitel: "Hauptstraße/Urbacher Weg" in Köln-Porz— einzuleiten mit dem Ziel, 
Wohnraum im Geschoßwohnungsbau unter Anwendung des kooperativen Baulandmodells 
festzusetzen. 

Köln, den 8. März 2022 Die Oberbürgermeisterin 
 gez. Henriette Reker 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Köln, den 8. März 2022 Die Oberbürgermeisterin 
 gez. Henriette Reker 
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